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3 18/78 IZBTBild
Solchen Aktionen hat unerwarteterweise der
amerikanische UNO-Delegierte Andrew Young
unter die Arme gegriffen. In prominenter
Aufmachung stand zu lesen, Young habe «zugegeben,

dass es in den amerikanischen Gefängnissen
Tausende von politischen Gefangenen hat»

(z. B. «Prawda Wostoka», 15. 7. 1978). Gleichzeitig
sprach man von der gigantischen

Verfolgungsjagd der «Reaktionäre» auf Andrew Young.
Indessen sei es bezeichnend, dass «keiner der
erbosten Kritiker fähig war. Youngs Aussage zu
widerlegen». Bezeichnend ist es allerdings auch,
dass diese Gegenäusserungen in der sowjetischen
Presse nicht vorgestellt werden.

Dafür liefern amerikanische Abgeordnete, die
Extremistengruppen angehören, der «Prawda»
gutes Material. Ihre «Eingeständnisse» gibt man
detailliert wieder, mit der Unterstellung, sie seien

unanfechtbar und drückten die Mehrheitsmeinung

aus (18. 7. 1978).

Im übrigen tut man seine «Besorgnis» über die
amerikanischen Zustände auch in eigenen Worten

kund. So die «Komsomolskaja Prawda» vom
13. 7. 1978:

«Der Apparat der politischen Unterdrückung (in
den USA) wird immer ausgefeilter. Ihm
steht ein ganzes Arsenal von antidemokratischen
Gesetzen zur Verfügung, die vor allem gegen die
KP und andere progressive Organisationen
gerichtet sind, ähnlich wie die Gesetze von
Ian Smith.»
Aber noch grösser als die Sorge über das Schicksal

der Unterdrückten erscheint die Genugtuung
über den Schaden an der amerikanischen
Menschenrechtspolitik, der laut sowjetischer Darstellung

gewaltig und unbehebbar ist. «Der Schlag
hat den bestürzten Westen an seinem
empfindlichsten Punkt getroffen», und der aussen-
politische Kurs der Vereinigten Staaten sei zum
Scheitern gebracht worden («Prawda», 16. und
21.7. 1978).

Für die «Sozialistitscheskaja Industrija» (18. 7.)
steht es fest, dass Carter «vergeblich versucht
hat, das laute Echo des Skandals zu übertönen»

und die Bedeutung der «Eingeständnisse»
von Young herunterzuspielen.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Politgefangene
in «West und Ost»
Youngs Aeusserungen über Hunderte oder
Tausende von politischen Gefangenen in den USA
sind nicht nur in der UdSSR aus dem Kontext
gerissen worden, wenn auch dort bewusst und
mit System.
Was Young als Politgefangene in den USA
bezeichnet, ist etwas ganz anderes als das, was
man in der Sowjetunion darunter versteht.

Youngs eigener Fall illustriert den Unterschied.
Er selber ist aus politischen Gründen im
Gefängnis gewesen. Seine Verhaftung fand in den
frühen sechziger Jahren statt. Damals reisten
Tausende von Weissen und Schwarzen eigens
nach den Südstaaten der USA, um dort regionalen

Gesetzen zuwiderzuhandeln, die tatsächlich
rassistischer und diskriminierender Art waren.
Diese Leute wollten festgenommen werden, um
das Gewissen der Nation zu wecken und auf die
bestehende Sachlage aufmerksam zu machen. Es
ging darum, ihre juristische, moralische und
gesellschaftliche Unhaltbarkeit aufzuzeigen.
Und dieses Ziel wurde erreicht. Zwei Jahre,
nachdem Young seine zielbewussten gesetzwidrigen

Plandlungen vorgenommen halte, war er
Abgeordneter, nicht so sehr trotzdem als deswegen.

Aber wichtiger ist es, dass der in der
Verfassung enthaltene Mechanismus der Selbstkorrektur

tatsächlich wirkte. Auf legislativem und
auf richterlichem Weg. Die angefochtenen
Verordnungen wurden für verfassungwidrig erklärt
und sind heute ausser Kraft gesetzt. Insgesamt
vollendete das Bürgerrechtsgesetz von 1964 die
Ucberwindung der diskriminatorischcn
Verordnungen, die übrigens nicht auf Bundesebene
bestanden hatten.

Hier ist festzuhalten, dass das Verbot der gesetzlichen

Diskriminierung (wie auch die Massnahmen

gegen gesellschaftliche Diskriminierung)
recht eigentlich eine Anpassung des amerikanischen

Systems an seine legalen und ideellen
Grundlagen bedeutet. Würde man aber in der
Sowjetunion die Mechanismen zur Unterdrük-
kung der Andersdenkenden abschaffen, wäre
das keine Vervollkommnung des Sowjetsystems,
sondern im Gegenteil seine Aufhebung.

In demokratischen Ländern widersprechen
Menschenrechtsverletzungen dem System, in totalitären

Ländern entsprechen sie ihm.

Und noch etwas, was die gefangenen Freiheitskämpfer

und «Freiheitskämpfer» in den USA
betrifft: Sie sitzen wegen konkreten Handlungen
und nicht wegen ihrer Gesinnung, und eine
Analogie zu den angeblichen Handlungen der
sowjetischen Dissidenten besteht nicht: in den
USA gibt es keinen, der wegen «Verleumdung
der USA» eingesperrt wäre.

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass es in den
USA auch ganz einfach Gemeinverbrecher gibt,
die man zu Politgefangencn umfunktioniert hat;
die Interpretation ist ja dort frei. J. Harris, heute
das Objekt der Kampagne «Freiheit den Kämpfern

für die Freiheit», war nie politisch aktiv; er
wurde erst nach seiner Verhaftung wegen Mord
als Politgefangener entdeckt.

Was nicht heissen soll, dass in den USA (oder in
der Schweiz) kein Unschuldiger ins Gefängnis
kommen könnte. Dann hat das System schlecht
funktioniert. Und in der Sowjetunion funktioniert

das System gut, wenn Menschenrechtsbrecher
die Menschcnrechtsverteidiger ins Zuchthaus

bringen. gh

Andrew Young: Aufhänger zum falschen Vergleich.
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Die vorgedruckte Postkarte, mit der Sowjetbürger den amerikanischen Präsidenten zur Freilassung von Freiheitskämpfern (darunter wird z. B. namentlich
der wegen Mord verurteilte J. Harris verstanden) auffordern soilen. Der Abdruck mit Vorderseite und Rückseite erschien in der «Komsomolskaja Prawda»
vom 14.7.1978.
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